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Arbeitsanweisung für die Benutzung der 

Wildsammelstelle!! 
 

(Abholung eines Wildschweines) 
 

1. Abholung nach Aufhebung der vorläufigen 
Beschlagnahme durch das Veterinäramt 
(Probenabholer entfernt roten Zettel!) 

2. Die Abholung ist vom Abholer im Einlieferungstagebuch 
hinter der Einlieferung zu dokumentieren. 

3. Wildmarkennummer aus Einlieferungsbuch entnehmen. 

4. Wildbret aus Kühlraum schieben und von der Rohrbahn 
abhängen. 

5. Fleischhaken reinigen und wieder im Kühlraum 
aufhängen.  

6. Schubkarre reinigen. 

7. Schuhe desinfizieren 

8. Hände waschen. 

9. Kühlraumtüren geschlossen? Licht ausschalten!!! 

10. Sammelstelle verlassen und abschließen. 


